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Nach der Lehrstellenkrise 

der Neunzigerjahre in 

der Schweiz führten 

die meisten Kantone 

sukzessive das Kriterium 

der Lehrlingsausbildung 

in ihr öffentliches Vergabe­

recht ein. Derzeit ist 

eine Einführung dieses 

Kriteriums auf Bundes­

ebene politisch in der 

Diskussion. Vermag aber 

eine solche Knüpfung 

der Vergabe öffentlicher 

Aufträge an Lehrstellen 

überhaupt zusätzliche 

Lehrstellen zu schaffen, 

und falls ja, in welchem 

Ausmaß und von welcher 

Qualität?

Mirjam Strupler Leiser und  

Prof. Dr. Stefan C. Wolter

Ist eine Wirkung überhaupt  
zu erwarten?
Grundsätzlich ist es nicht a prio-
ri klar, ob mittels der Vergabekri-
terien bei öffentlichen Aufträgen 
überhaupt zusätzliche Lehrstellen 
geschaffen werden können und nicht 
lediglich jene Firmen bevorzugt 
werden, die aus anderen Gründen 
eh schon aktiv in der Lehrlingsaus-
bildung tätig sind. Oder inaktive 
Firmen könnten deshalb auf eine 
Lehrlingsausbildung verzichten, 
weil diese mit so hohen Nettokosten 
verbunden wäre, welche zu tragen 
selbst für den Fall, dass eine solche 
die Aussichten auf den Zuschlag 
bei der Ausschreibung eines öffent-
lichen Auftrages erhöhen würde, 
nicht lohnend wäre. Zudem besteht 
die Befürchtung, dass, falls das För-
derinstrument bei einzelnen Firmen 
doch greift, die Lehrstellen min-
derer Qualität sein könnten, da die 
Firmen diese lediglich zum Zweck 
der Optimierung der Chancen beim 
Gewinnen öffentlicher Aufträge ein-
richten und nicht, um damit künf-
tige Fachkräfte auszubilden.

Um diese Fragen zu klären, ver-
wendeten wir die Daten der 3. Ko-
sten-Nutzen-Studie der Lehrlings-
ausbildung in der Schweiz mit über 
12.000 ausbildenden und nicht-
ausbildenden Firmen. Die Firmen 

wurden unter anderem gefragt, ob 
das Kriterium der Lehrlingsausbil-
dung bei der Vergabe öffentlicher 
Aufträge in ihrem Geschäftsbereich 
ganz oder teilweise berücksichtigt 
wird. Da zum Zeitpunkt der Befra-
gung noch nicht alle Kantone dieses 
Kriterium der Lehrstellenförderung 
kannten und dieses zudem sehr un-
terschiedlich intensiv einsetzten, 
konnten wir uns bei der Wirkungse-
valuation den Umstand zunutze ma-
chen, dass wir Firmen aus denselben 
Branchen und mit denselben Cha-
rakteristiken, beispielsweise der 
Firmengröße, beobachten konnten, 
die in Regionen, in denen das Krite-
rium zur Anwendung gelangte, wie 
auch in Regionen ohne dieses För-
derinstrument tätig sind.

Große Wirkung bei  
sehr kleinen Firmen …
Die empirische Analyse zeigt erwar-
tungskonform, dass die Wirkung des 
Vergabekriteriums Lehrlingsaus-
bildung auf die Wahrscheinlichkeit, 
dass ein Betrieb ausbildungsaktiv 
ist, für jene Firmen größer ist, bei 
denen öffentliche Aufträge in ih-
rem Kerntätigkeitsbereich betroffen 
sind, als bei den Firmen, bei denen 
das Vergabekriterium nur Teilbe-
reiche ihrer betrieblichen Aktivi-
täten betrifft. Die durchschnittliche 

Kann man mit dem  
öffentlichen  
Beschaffungswesen 
Lehrstellen fördern?
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Wirkung des Vergabekriteriums auf 
die Wahrscheinlichkeit, Lehrstellen 
anzubieten, liegt je nach Berech-
nungsszenario zwischen 20 und 30 
Prozentpunkten; mit anderen 
Worten: In den betroffenen 
Sektoren lassen sich mit dem 
Kriterium zwischen einem 
Fünftel und einem Drittel 
nicht ausbildungsaktiver Fir-
men für die Lehrlingsausbil-
dung gewinnen. Die Wirkung 
konzentriert sich allerdings aus-
schließlich auf Betriebe mit weniger 
als 50 Mitarbeitenden. Die Ausbil-
dungswahrscheinlichkeit größerer 
Firmen kann wohl deshalb durch 
dieses Vergabekriterium nicht be-
einflusst werden, weil Firmen dieser 
Größe auch ohne dieses Kriterium 
schon eher ausbildungsaktiv sind, 
und falls nicht, dann aus Gründen, 
die trotz dieses Vergabekriteriums 
für eine Nichtausbildung ausschlag-
gebend sind.

… aber keine große 
Breitenwirkung
Obwohl die Wirkung auf kleinere 
Betriebe also recht groß erscheint, 
muss berücksichtigt werden, dass 
der gesamte Lehrstellenmarkt da-
mit nicht in demselben Maße beein-
flusst werden kann, da öffentliche 
Aufträge insgesamt nur einen klei-
nen Teil der wirtschaftlichen Akti-
vitäten ausmachen. In der Schweiz 
beziffern Schätzungen das Volu-
men öffentlicher Aufträge (aller 
staatlichen Ebenen) auf weniger 
als zehn Prozent des Bruttoinlands-
produktes. Dieser Schätzung ent-
sprechend hatten auch rund achtzig 
Prozent der befragten Betriebe an-
gegeben, dass sie durch dieses Krite-
rium in ihrer betrieblichen Tätigkeit 
überhaupt nicht betroffen seien. Sei 
es, weil sie sich nie um öffentliche 

Aufträge in der Schweiz bemühen 
(bspw. exportorientierte Firmen), 
oder es in ihrem Tätigkeitsbereich 
nicht zur Anwendung gelangt (hier 

muss angefügt werden, dass bei öf-
fentlichen Aufträgen, bei denen sich 
auch ausländische Unternehmen be-
werben können, das Kriterium nicht 
zur Anwendung gelangen darf, da 
es sonst Firmen aus Ländern ohne 
Lehrlingsausbildung diskriminie-
ren würde). Auf der Basis unserer 
Schätzungen würde sich durch das 
Kriterium der Lehrlingsausbildung 
im öffentlichen Beschaffungswesen 
die Zahl der Lehrstellen insgesamt 
um maximal drei bis vier Prozent be-
einflussen lassen.

Positiv kann allerdings vermerkt 
werden, dass unabhängig davon, ob 
der Betrieb die Lehrstelle als Reak-
tion auf das Vergabekriterium oder 
aus anderen Gründen schuf, die Ana-
lysen keinerlei qualitativen Unter-
schiede bei den Lehrstellen zeigen.

Verzerrungen in Zeiten 
rückläufiger Schülerzahlen
In Zeiten fehlender Lehrstellen wä-
ren wohl auch drei bis vier Prozent 
mehr Lehrstellen willkommen. Der-
zeit befindet sich die Schweiz, wie 
Deutschland auch, in einer Phase de-
mographisch bedingter rückläufiger 
Zahlen bei den Schulabgängern, und 
es besteht deshalb momentan ein 
Überhang bei den Lehrstellen. In 
einer solchen Phase, in welcher sich 
die ausbildungswilligen Betriebe in 
einem Wettbewerb um knappe Ler-

nende befinden, ist die Anwendung 
des Vergabekriteriums Lehrstellen 
bei öffentlichen Aufträgen nicht nur 
nicht notwendig, sondern könnte aus 

zwei Gründen sogar schädlich 
sein. Erstens benachteiligt es 
kleinere Firmen bei der Ver-
gabe öffentlicher Aufträge, da 
diese einerseits aus betriebs-
wirtschaftlichen Gründen we-
niger ausbildungsaktiv sind 
und andererseits beim Wettbe-

werb um Lernende die schlechteren 
Karten haben als Großbetriebe. 
Zweitens würde der Druck, Lernende 
einzustellen, vor allem in jenen Fir-
men und Lehrberufen steigen, in 
welchen öffentliche Aufträge einen 
großen Anteil ihrer wirtschaftlichen 
Tätigkeit ausmachen, aber dies müs-
sen nicht unbedingt jene Firmen und 
Berufe sein, in welchen die Zukunft 
der Lernenden liegt. Angesichts die-
ser zu erwartenden Verzerrungen 
auf dem Lehrstellenmarkt und bei 
der Vergabe der öffentlichen Aufträ-
ge ist deshalb von einer Anwendung 
eines solchen Vergabekriteriums in 
Zeiten rückläufiger Schülerzahlen 
eindeutig abzuraten.� o

Prof. Dr. Stefan C. Wolter
Leiter der Forschungs­
stelle für Bildungs­
ökonomie der Universität 
Bern 
stefanwolter@yahoo.de

Mirjam Strupler Leiser
Wissenschaftliche 
Mitarbeiterin der 
Forschungsstelle für 
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Lehrlingsausbildung  

als Vergabekriterium  

hat wenig Effekt
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